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SKOS-Mitgliederbeitrag soll künftig nicht mehr durch den Kanton, sondern durch die Ge-
meinden bezahlt werden 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt, die momentan geltende Praxis, wonach der Kanton den Beitrag 
für die Mitgliedschaft aller Berner Gemeinden bei der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe 
(SKOS) bezahlt, dahingehend zu ändern, dass die Gemeinden selbstständig ihren Mitgliederbeitrag 
zu leisten haben. 
Begründung: 
Der jährlich fällige Mitgliederbeitrag bei der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) kann 
entweder durch den Kanton oder durch die Gemeinden bezahlt werden. Gemäss heutiger Praxis 
gehen die Kosten von 6 Rappen pro Einwohner/Jahr zu Lasten des Kantons. Dies soll künftig da-
hingehend geändert werden, dass die Gemeinden selber für ihren Mitgliederbeitrag aufkommen 
sollen. 
Für die Gemeinden würde dies eine geringe finanzielle Mehraufwendung bedeuten, die zwischen 
minimal 250 Franken (Gemeinden bis 999 Einwohner) und maximal 6250 Franken (Gemeinden mit 
über 100 000 Einwohnern) pro Jahr liegt. Der Kanton auf der anderen Seite würde rund 60 000 
Franken einsparen. 
Es geht darum, dass die Mitglieder selber die Kosten ihrer Mitgliedschaft übernehmen und sich so 
dieser Mitgliedschaft auch verstärkt bewusst werden. Die Übernahme der Mitgliedschaftsbeiträge 
durch den Kanton kommt einer Zwangsmitgliedschaft der Gemeinden gleich. Jede Gemeinde soll 
frei darüber entscheiden können, ob sie dieser umstrittenen Organisation angehören will und ob sie 
diese mitfinanzieren will. 
Es wird Dringlichkeit verlangt. 
Begründung: Aufgrund der finanziell äusserst angespannten Lage des Kantons. 
 
Antwort des Regierungsrats 
 
Die Richtlinien für die Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfe der Schweizerischen Konfe-
renz für Sozialhilfe (SKOS) sind in Art. 8 der Sozialhilfeverordnung (SHV) für den Vollzug der indivi-
duellen Sozialhilfe als verbindlich erklärt. Der Kanton Bern sowie praktisch alle Gemeinden des 
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Kantons sind Mitglied der SKOS und haben damit Zugriff auf die Dienstleistungen der SKOS. Die 
Mitgliedschaft bietet zudem die Möglichkeit, im Rahmen der Vereinsgremien Einfluss auf die Ent-
wicklung der SKOS und insbesondere auf deren Richtlinien zu nehmen. 
Die SKOS bietet ihren Mitgliedern eine breite Palette an Dienstleistungen, die eine professionelle 
Arbeit in den Sozialdiensten gewährleistet. Dazu gehören Handlungsvorschläge für komplexe Un-
terstützungssituationen, die Aufbereitung von Praxisbeispielen, das Verfassen von Grundlagenpa-
pieren zu rechtlichen und methodischen Fragen, das Verfassen von wissenschaftlichen Untersu-
chungen, der Zugang zu einer Datenbank Sozialhilferecht, ein breites Angebot an Weiterbildungen 
und Informationsveranstaltungen oder die Aufbereitung von Themendossiers. Die Mitgliedschaft bei 
der SKOS bringt den Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern einen grossen Nutzen und gewährleis-
tet die Anwendung einer einheitlichen Praxis im ganzen Kanton. 
Gestützt auf Art. 73 Abs. 2 des Sozialhilfegesetzes rechnet der Kanton sowohl seinen eigenen Mit-
gliederbeitrag als auch denjenigen der Gemeinden im Lastenausgleich Sozialhilfe ab. 2013 sind 
dafür die folgenden Kosten angefallen: 
 

SKOS-Mitgliederbeiträge vor Lastenausgleich nach Lastenausgleich 

(je 50 % Kanton, 50 % Gemeinden) 

Kanton CHF 59 000 CHF 29 500 

Gemeinden CHF 125 000 CHF 62 500 

Total Kosten CHF 184 000 CHF 92 000 
(je 50 % Kanton, 50 % Gemeinden) 

 
Der Motionär verlangt, dass die Gemeinden künftig vollumfänglich selber für ihre SKOS-
Mitgliederbeiträge aufkommen. Dies hätte für die Gesamtheit der Gemeinden 2013 eine Mehrbelas-
tung von 62 500 Franken bewirkt, die Kantonsfinanzen wären um denselben Betrag entlastet wor-
den. In Relation zu den Gesamtausgaben für die wirtschaftliche Sozialhilfe 2013 (Kantonsanteil 263 
Mio. Franken) hätte diese Einsparung 0,03 Prozent ausgemacht. 
Die Anwendung der SKOS-Richtlinien ist im Kanton Bern – wie auch in praktisch allen anderen 
Kantonen – verbindlich (SHV, Art. 8). Die SKOS-Mitgliedschaft dagegen ist für die Gemeinden frei-
willig. Zwar zahlen die Gemeinden, die nicht Mitglied sind, die Mitgliederbeiträge der anderen Ge-
meinden über den Lastenausgleich Sozialhilfe mit, allerdings in einem vernachlässigbaren Aus-
mass. Da die Mitgliedschaft jedoch sowohl dem Kanton als auch den Gemeinden beachtliche Vor-
teile bringt, ist der Regierungsrat der Ansicht, dass die Abrechnung der SKOS-Mitgliederbeiträge 
über den Lastenausgleich Sozialhilfe gerechtfertigt und sachlogisch ist. 
Der Regierungsrat beantragt, die Motion abzulehnen. 
Der Regierungsrat beantragt: 
Ablehnung 
 
 
Präsidentin. Nous passons donc à la motion, à l'affaire 26, la motion de M. Müller, UDC, Paiement 
des cotisations à la CSIAS. M. Müller, vous avez la parole. Les groupes peuvent s'annoncer s'il 
vous plaît. Monsieur, c'est à vous. 
 
Mathias Müller, Orvin (SVP). Wer Mitglied eines Vereins, Klubs, einer Gesellschaft oder einer an-
deren Organisation ist, bezahlt einen Mitgliederbeitrag. In der Regel tut er dies auch gerne oder 
zumindest ohne grossen Widerstand. Denn wenn jemand Mitglied ist, so hat er das freiwillig so ge-
wählt und ist auch bereit, einen solchen Mitgliederbeitrag zu bezahlen. 
Bei der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) im Kanton sieht das Ganze etwas anders 
aus. Hier sind es nicht die Mitglieder, die den Mitgliederbeitrag bezahlen. Der Kanton übernimmt 
den Beitrag für die Gemeinden. Der Regierungsrat behauptet in seiner Antwort, das sei, ich zitiere, 
ein «sachlogisches Vorgehen». Er führt aus, die SKOS biete viele Vorteile für die Gemeinden, da-
her sei das eher spezielle Vorgehen gerechtfertigt. Ob das logisch ist oder nicht – darüber möchte 
ich nicht diskutieren. 
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Meiner Meinung nach gibt es nur einen Grund, weswegen man dagegen sein kann, dass die Mit-
glieder, also die Gemeinden, ihren Beitrag selbst bezahlen. Es ist die Angst davor, die Gemeinden 
würden plötzlich den Mitgliederbeitrag nicht mehr bezahlen. So kommt es mir auch vor, wenn ich 
die Antwort des Regierungsrats lese, denn diese ist ein grosser Werbespot für die SKOS. Wenn ich 
das so lese, so müssen wir keine Angst haben, die Gemeinden würden den Beitrag nicht mehr be-
zahlen. Denn wenn die SKOS so toll ist und so gute Leistungen erbringt, wie es in der Antwort steht, 
dann bezahlen auch die Gemeinden den Jahresbeitrag gerne. Der Jahresbeitrag ist zudem relativ 
gering. Die Stadt Biel würde er jährlich 3750 Franken kosten und die Stadt Burgdorf 1875 Franken. 
Moutier müsste 1125 Franken pro Jahr bezahlen und die Lenk 610 Franken. Der Kanton würde 
62 500 Franken sparen – immerhin.  
Hier geht es jedoch nicht um finanzielle Aspekte. Es geht darum, dass ein System, das nicht sach-
logisch und meiner Meinung nach sogar unredlich ist, geändert wird in etwas, zu dem man stehen 
kann. Ich bitte Sie daher, meine Motion anzunehmen und die Gemeinden künftig den Mitgliederbei-
trag direkt bezahlen zu lassen. 
 
Blaise Kropf, Bern (Grüne). Ich kann mich relativ kurz halten. Es ist auch kein besonders «dicker» 
Vorstoss, der hier zur Beurteilung vorliegt. Ich halte das Anliegen hinter dem Vorstoss doch für eher 
beschämender Art. Betrachte ich den Vorstoss und die Antwort des Regierungsrats, und berück-
sichtige ich das Sparvolumen, das mit dem Vorstoss erzielt werden könnte, so komme ich zu fol-
gendem Schluss: Allein das Einreichen und Bearbeiten des Vorstosses, das Erarbeiten der Antwort 
und die Diskussion, die wir nun hier führen, kostet weit mehr als das Sparvolumen, das mit dem 
Vorstoss ausgelöst werden könnte. Die lächerlichen 62 000 Franken waren bestimmt nicht der An-
lass zum Einreichen des Vorstosses. Hier geht es vielmehr darum, dass auch die SVP des Kantons 
Bern diejenige Debatte aufnimmt, die offensichtlich andere Kantonalparteien und Ortsparteien be-
reits aufgenommen haben. Diese haben erreicht, dass einzelne Gemeinden, wie Rorschach und 
einige andere, aus der SKOS ausgetreten sind. Offensichtlich ist das das Szenario, dass man nun 
auch für den Kanton Bern anstrebt. 
Hier sagen die Grünen klar: Das ist kein Szenario, das wir unterstützen. Selbstverständlich können 
wir über die Ausgestaltung der Sozialhilfe diskutieren, und das tun wir auch immer wieder. In der 
Vergangenheit haben wir das bei verschiedenen Gelegenheiten getan: Wir haben das Sozialhilfe-
gesetz (SHG) revidiert, wir haben Sozialinspektorate eingeführt, wir haben Grundlagen für ein Bo-
nus-Malus-System geschaffen, und so weiter. Diese Debatte wird immer wieder geführt. 
Auf der anderen Seite haben wir auch im Kanton Bern ein grosses Interesse daran, dass die Sozi-
alhilfe im gesamten Kanton auf eine rechtsgleiche, vergleichbare Art und Weise umgesetzt werden 
kann. Und da leistet die SKOS einen wichtigen Beitrag, und das nicht allein über die materiellen 
SKOS-Richtlinien. Es ist zwar wichtig, dass wir im Land eine harmonisierte Sozialhilfe haben. 
Daneben bietet die SKOS den Gemeinden und Kantonen Arbeitshilfen und Hilfestellungen an. Dass 
man davon profitieren kann, setzt voraus, dass man bei der Institution mitmacht. 
Im Kanton Bern wird die SKOS-Mitgliedschaft der Gemeinden über den Lastenausgleich finanziert. 
Das ist aus unserer Sicht ein absolut angemessener, richtiger Umgang mit der Problematik. Wir 
haben im Kanton Bern noch ganz andere Probleme, und dies umso mehr nach den jüngsten Ent-
scheiden der Nationalbank. Wir haben uns um etwas gewichtigere finanzpolitische Probleme zu 
kümmern als um die lächerlichen 62 000 Franken. Wir bitten Sie, den Vorstoss klar abzulehnen. 
 
Barbara Mühlheim, Bern (glp). Die glp hilft nicht mit, die SKOS und die SKOS-Richtlinien abzu-
schiessen. Wenn wir den Vorstoss gleichwohl unterstützen, dann muss als erstes Folgendes fest-
gehalten werden: Wir möchten nicht zurück zu der Situation, da jede Gemeinde ihren Sozialhilfe-
empfängern gemäss der Formel «Handgelenk mal Pi» Geld zusprach. Das habe ich vor 20 Jahren 
noch erlebt. Das war verheerend. Wollte man mit 35 Gemeinden ein Projekt durchführen, konnte 
man kaum arbeiten. Daher ist die Errungenschaft, dass man im Kanton einheitliche Regelwerke hat, 
zentral. 
Wir unterstützen die Motion, da wir dringenden Handlungsbedarf auf der politischen Ebene sehen. 
Die SKOS und die Verantwortlichen der SKOS haben es verpasst, sich eine klare politische Legiti-
mation zu geben. Ich habe etwas recherchiert und stelle fest, dass ein Vorstand mit 50 Mitgliedern 
und eine Geschäftsleitung mit 8 Mitgliedern bestehen. Es ist Ihnen unbenommen, zu sagen, ob das 
eine effiziente Struktur ist. Es ist sicher ein Zeichen breiter Abstützung, und so gesehen können wir 
das akzeptieren. Wir sehen jedoch dringenden Handlungsbedarf, dass sich die SKOS mit ihren Re-
gelwerken politisch legitimiert. Ob das eine Gesundheitsdirektorenkonferenz ist, die verabschiedet 
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und nicht wie heute der Vorstoss, möchten wir der SKOS selbst überlassen. Ob es sinnvoll war, das 
Präsidium zweifach links zu besetzen, und das in einer Situation, da wir so viele politische Diskussi-
onen vonseiten der SVP haben, die seit Monaten ihre Motionen gesamtschweizerisch in diesem 
Bereich einreicht, ist eine Frage. 
Uns fehlt seitens der SKOS eine Strategie, mit der die politische Dimension sinnvoll und offensiv 
wahrgenommen wird. Mit der Annahme hoffen wir, ein politisches Zeichen setzen zu können, so-
dass die SKOS vermehrt auf Gemeindeebene die Diskussion sucht – sei es über ihre Sozialdienst-
leitenden oder Vertretungen. Sie soll ihre Art zu denken den Gemeinden breit vermitteln. Aus die-
sem Grund unterstützen wir die Motion. Es ist ein politisches Signal an die SKOS, die Zeichen der 
Zeit wahrzunehmen und vermehrt auch auf der politischen Ebene tätig zu werden. 
 
Martin Schlup, Schüpfen (SVP). Blaise Kropf hat gesagt, der Vorstoss sei beschämend. Mit dieser 
Ansicht habe ich etwas Mühe. Das ist doch Selbstbestimmung. Es geht hier bestimmt nicht um die 
Einsparung der 62 000 Franken. Wenn du in einer Organisation arbeitest, ist es zweierlei, ob die 
Mitglieder den Beitrag einfach bezahlen müssen, oder ob sie ihn freiwillig entrichten können. Das ist 
auch ein wenig ein Konkurrenzdenken, das vielen solchen Organisationen bestimmt nicht schadet. 
Eine Mehrbelastung der Gemeinden im Rahmen von 62 000 Franken ist bestimmt nicht das Credo 
der SVP. Für die kleinste Gemeinde sind das übrigens 250 und für die grösste 6250 Franken pro 
Jahr. Damit wird die Gemeindeautonomie gestärkt, und das wollen wir. Bei allen anderen Mitglied-
schaften entscheiden die Gemeinden auch selbst, ob sie dabei sein wollen oder nicht. Sie wägen 
ab, ob es eine gute Organisation ist, ob sie ihnen etwas bringt oder eben nicht. Der Mitgliederbei-
trag wurde vom Kanton schleichend eingeführt und per Verordnung verfügt. Eigentlich ist es ein 
wenig ein Missbrauch des Lastenausgleichs. Denn diejenigen, die nicht dabei sind, helfen dennoch 
mit zu bezahlen. Die SKOS-Richtlinien sind für die Gemeinden verbindlich. Das ist auch richtig so. 
Hingegen besteht eben keine Pflicht zur Mitgliedschaft.  
Betrachtet man die teils überrissenen Leistungen und Forderungen der SKOS, und bedenkt man, 
was jemand verdient, der nicht von der Sozialhilfe lebt – diese Diskussion möchte ich nun jedoch 
nicht vom Zaun brechen – dann soll doch eine Gemeinde wirklich selbst entscheiden, ob sie mittels 
einer Mitgliedschaft Druck auf die Organisation geben will oder eben nicht. Die SVP-Fraktion unter-
stützt den Vorstoss einstimmig. 
 
Andrea Lüthi, Burgdorf (SP). Es steht zwar im Vorstoss nicht ausdrücklich, aber ich wage einmal 
zu behaupten, was ich auch aus den einzelnen Voten herausgehört habe: Den Motionären geht es 
in erster Linie darum, die Gemeinden dazu zu ermutigen, aus der SKOS auszutreten. Und das 
kommt für uns überhaupt nicht in Frage. Im Gegenteil. Eigentlich müsste man hier und jetzt über 
eine Pflicht zur Mitgliedschaft bei der SKOS sprechen. Denn immerhin sind die SKOS-Richtlinien für 
die Sozialdienste im Kanton Bern verbindlich. Die Sozialdienste nutzen auch gerne all die übrigen 
Dienstleistungen der SKOS. So werden Praxishilfen zur Verfügung gestellt, man erhält Informatio-
nen, und Dokumente stehen zur Verfügung. Weitere Stichworte sind Antworten zu komplexen Un-
terstützungssituationen, Rechtsberatung, Praxisberatung sowie Weiterbildungen. Die Sozialdienste 
sind auf all das angewiesen. Für einen relativ kleinen Beitrag erhalten die Sozialdienste also ein 
wichtiges und hilfreiches Angebot für die Praxis. Und nur wenn man selber Mitglied ist, kann man 
sich einbringen und bei der Entwicklung der SKOS-Richtlinien mitwirken. Man kann nicht immer 
über die SKOS wettern, und sich dann aus der Verantwortung ziehen und nicht mitmachen. 
Immer wieder wird behauptet, die SKOS sei ein privater Verein. Ja, die Organisationsstruktur ist 
privatrechtlich. Das ist jedoch nur deshalb so, weil man es bis jetzt nicht geschafft hat, auf eidge-
nössischer Ebene Grundlagen für eine schweizweite Handhabung der Sozialhilfe zu schaffen. 
Schaut man, wer in den entsprechenden Gremien der SKOS sitzt, so sieht man, dass sehr viel öf-
fentlich-rechtliche Prominenz im Vorstand, in der Geschäftsleitung und in den Kommissionen vertre-
ten ist. Da machen Vertreterinnen und Vertreter aus Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden mit. 
Seien wir doch einfach froh, dass die Mitgliederbeiträge für den Kanton und die Gemeinden zentral 
bezahlt und über den Lastenausgleich abgerechnet werden können. So müssen nicht alle Gemein-
den einzeln die Rechnungen verbuchen. Das wäre auch ein Beitrag zur Effizienzsteigerung. 
 
Monika Gygax-Böninger, Obersteckholz (BDP). Bei der vorliegenden Motion handelt es sich ei-
gentlich um eine rein technische Motion. Das heutige Zahlungssystem der SKOS-Mitgliederbeiträge 
soll geändert werden. Die Gemeinden sollen ihren Mitgliederbeitrag der SKOS selbständig überwei-
sen. Oder sie können ihre kritische Haltung gegenüber der SKOS mit dem Austritt aus der Konfe-
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renz dokumentieren. Seitens der BDP heissen wir die Motion grossmehrheitlich gut. Damit wollen 
wir die Absicht unterstützen, dass Gemeinden, die aus der SKOS ausgetreten sind, über den Las-
tenausgleich nicht trotzdem mitzahlen müssen, indem der Kanton den Mitgliederbeitrag für alle Ge-
meinden direkt der SKOS überweist. 
Damit nimmt die BDP heute jedoch nicht Stellung zur grundsätzlichen Anwendung der SKOS-
Richtlinien bei der Ausrichtung der öffentlichen Sozialhilfe. Das wäre dann wieder eine andere Dis-
kussion. Die BDP teilt grundsätzlich die Überzeugung, dass eine einheitliche Regelung bei der Aus-
richtung der Sozialhilfe ein Muss ist. Wir können auch unterstreichen, was Barbara Mühlheim dazu 
gesagt hat. In diesem Sinne stimmt die BDP der zahlungstechnischen Motion mehrheitlich zu. 
 
Christine Schnegg-Affolter, Lyss (EVP). Die Gemeinden sollten sich ihrer Mitgliedschaft bei der 
SKOS verstärkt bewusst werden. Und: Die Übernahme der Mitgliederbeiträge durch den Kanton 
kämen einer Zwangsmitgliedschaft gleich. Diese Aussagen aus der Begründung des Vorstosses 
sind auch aus der Sicht der EVP des Pudels Kern und ein klares Misstrauensvotum gegenüber der 
SKOS. Hier geht es wohl nicht um die kleinen Beträge, die der Kanton den Gemeinden via Lasten-
ausgleich abnimmt. Das haben auch andere erkannt. Es geht um die umstrittene Organisation 
Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe. 
Dieses Misstrauen teilen wir nicht. Durch die verbindliche Anwendung der SKOS-Richtlinien im Kan-
ton Bern werden Willkür und Armenjagd ausgeschlossen. Die Mitgliedschaft bietet den Gemeinden 
darüber hinaus eine grosse Palette von Dienstleistungen. Diese können der Antwort der Regierung 
entnommen werden, beziehungsweise wurden von Andrea Lüthi aufgeführt. In der Antwort des Re-
gierungsrats wird das wirklich bestens ausgeführt. Hinzu kommt, dass die SKOS kein statischer 
Betrieb ist, der sich irgendwann einmal Richtlinien gesetzt hat, einseitig und unverhältnismässig. Im 
Moment wird der Warenkorb für den Grundbedarf überprüft und wenn nötig angepasst. Richtlinien 
und Vorgaben werden immer wieder wissenschaftlich verifiziert. Die Fraktion EVP ist der Meinung, 
die Finanzierung des Mitgliederbeitrags über den Lastenausgleich sei gerechtfertigt. Es gibt keinen 
Grund, daran etwas zu ändern. Daher lehnt die Fraktion EVP die Forderungen der Motion ab. 
 
Katrin Zumstein, Bützberg (FDP). Die FDP will keine Debatte über den Verein SKOS führen, ob-
schon es den Motionären eigentlich grundsätzlich um den Verein geht. Wir betrachten den Vorstoss 
losgelöst vor dem Hintergrund der SKOS, wie er seitens von Barbara Mühlheim ausgeführt wurde. 
Wir sehen die Problematik gleich, wie das Monika Gygax seitens der BDP sagte. Auch wir sehen 
vor allem die finanztechnische Angelegenheit, wer den Mitgliederbeitrag bezahlt und wer nicht. Die 
FDP ist der Meinung, jede Gemeinde solle ihren Mitgliederbeitrag selbst bezahlen können. Das ent-
spricht auch ganz klar unserem liberalen Gedankengut. Das beinhaltet jedoch auch, dass bei einem 
Austritt keine Leistungen des Vereins SKOS bezogen werden können. Das ist die logische Schluss-
folgerung. Ob das Sinn macht, muss sich jede Gemeinde selbst überlegen. Immerhin sind die Richt-
linien allgemein verbindlich. Alternativen haben wir im Moment keine. Die FDP unterstützt den Vor-
stoss in Form einer Motion. 
 
Ursula E. Brunner, Hinterkappelen (SP). Lieber Ueli Studer, ich antworte zuerst kurz auf das, was 
du vorhin an mich gerichtet hast. Ich nehme dein Angebot für einen Austausch sehr ernst und neh-
me es gerne an. Ehrlich gesagt freut es mich, dass du erstmals nach sechs Jahren, seitdem ich 
dem Rat angehöre, auf ein Votum meinerseits reagierst. Ich bin etwas stolz darauf. Ich bin auch 
Gemeinderätin. Ich weiss, was es heisst, auf Gemeindeebene diese Arbeit zu leisten. Und das habe 
ich nicht in Frage gestellt. Mir geht es um das, was im Moment in diesem Land geschieht. Und das 
erschreckt mich zutiefst, wirklich zutiefst, und macht mich ratlos, hilflos und unendlich traurig. Wir 
müssen Wege finden, die eben nicht eine – und jetzt wiederhole ich mich – solch inkohärente Sozi-
alpolitik sind, wie sie in diesem Rat gemacht wird. Die SKOS wird mit diesem Vorstoss ganz klar in 
Frage gestellt. Wenn wir die Gemeinden indirekt dazu auffordern, aus der SKOS auszutreten, so 
heisst das auch, dass sie aus der Verantwortung austreten. Und das dürfen wir nicht zulassen. Es 
geht genau um die andere Richtung, wie es Andrea Lüthi gesagt hat. Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, wir müssen uns in der SKOS einbringen! Gerade die Sicht der Gemeinden muss dort einge-
bracht werden. Ein Austritt ist ganz klar der falsche Weg. Lehnen Sie daher den sehr gefährlichen 
Vorstoss bitte ab. 
 
Ueli Studer, Niederscherli (SVP). Wir werden zusammen reden, Ursula. Da bin ich sofort bereit, 
denn ich habe damit keine Probleme. Aber hier geht es tatsächlich nicht um den Austritt aus der 
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SKOS. Es geht darum, wer die Beiträge bezahlt. Ich habe bereits einmal eine Interpellation genau in 
diese Richtung eingereicht. Ich erhielt vom Regierungsrat die Antwort, die Gemeinden könnten die-
sen Beitrag nicht im Lastenausgleich abrechnen. Der Regierungsrat bezahlt die Gesamtkosten für 
den Kanton. In der Verordnung hat er die SKOS-Richtlinien als verbindlich erklärt. Der Kanton kann 
diese Beiträge in den Lastenausgleich geben, wenn er sie zusammenfasst und bezahlt. Das ist das 
Eigenartige, und das ist es, das hier verlangt wird.  
Unsere Gemeinde gehört einem Verein im Bereich der Finanzen an, sowie Vereinen in weiteren 
Bereichen. Die entsprechenden Beiträge bezahlen wir jedoch allesamt selbst. Es ist nicht so, dass 
die Finanzdirektion die Vereinsbeiträge bezahlt und dann in den Lastenausgleich gibt. Auch in mei-
nem Vorstoss ging es nicht darum, die SKOS zu hinterfragen und auszutreten. Ich sagte sogar, die 
Richtlinien der SKOS seien gut. Die Frage stellt sich bei der Höhe. Ich hätte alles falsch verstanden, 
wenn die Motion Müller so zu verstehen und zu interpretieren wäre, dass sie nun das Zeichen dafür 
wäre, dass die Hälfte der Gemeinden im Kanton Bern sagt: «Freude herrscht, jetzt können wir aus-
treten.» Nein, darum geht es nicht. Es geht tatsächlich um den technischen Ablauf, was die Finan-
zen anbelangt. Es geht darum, wer das bezahlt, und vor allem, wer das in den Lastenausgleich ge-
ben kann und wer nicht. 
 
Thomas Fuchs, Bern (SVP). Ursula Brunner, du musst nicht Angst haben. Die SVP schaut dann 
schon, dass es gut kommt. (Heiterkeit) Ja, es ist so. Und es nervt mich tatsächlich, wenn man bei 
jedem Vorstoss kommt und klagt, es gehe nur um Wahlkampf. Schauen Sie doch einmal, welche 
Vorstösse von linker Seite eingereicht wurden. Radioaktive Abfälle – haben wir da gesagt, es gehe 
nur um Wahlkampf? Soziale Gerechtigkeit, Gerechtigkeit bei der Stimmvergabe unter dem neuen 
Prinzip der Stimmverteilung – haben wir da gesagt, es sei nur Wahlkampf? Das sind Anliegen politi-
scher Parteien, und ich bitte darum, diese ernst zu nehmen und nicht mit den immer gleichen Ar-
gumenten zu kommen.  
Blaise Kropf, es sind eben nicht nur ein paar lächerliche Franken, die wir hier einsparen wollen. Wir 
wollen, dass sich die Leute in den Gemeinden bewusst sind, ob sie da dabei sein wollen oder nicht. 
Und genau davor haben Sie auf der linken Seite Angst. Dass Sie eben nicht mehr gemäss dem 
sozialistischen System sagen können, alle sind dabei. (Heiterkeit) Vielmehr müssen die Leute sel-
ber denken, und das sieht man in Ihrem System nicht gerne. 
 
Philippe Perrenoud, Gesundheits- und Fürsorgedirektor. Je vois que l'on fait un peu dans la 
finesse cet après-midi, et moi je constate une chose, et je regarde les députés radicaux: si vous 
mettez le pied dans la porte, vous ne la fermerez plus cette porte, acceptez cette motion, vous ver-
rez d'ici quelques années ce qui va se passer. 
 
Mathias Müller, Orvin (SVP). Mich erstaunt die panische Angst, die von dieser Seite kommt. Man 
erhält den Eindruck, nun würden alle Gemeinden aus der SKOS austreten. Wenn die SKOS so gut 
ist, dann vertrauen Sie doch den Gemeinden. Sie werden doch bleiben, wenn das so gut ist. Aber 
es zeigt wirklich: Sie haben panische Angst. Noch einmal: Darum geht es nicht. Es geht darum, 
dass die Gemeinden ihren Beitrag selber bezahlen können. Das soll nicht mehr vom Kanton diktiert 
werden. 
 
Präsidentin. Nous passons au vote. L'affaire 26, c'est une motion de M. Müller, Paiement des coti-
sations à la CSIAS. Ceux qui acceptent cette motion votent oui, ceux qui refusent votent non. 
 
Abstimmung 
 
Der Grosse Rat beschliesst: 
Annahme 

Ja 82 

Nein 60 

Enthalten   7 

 

Präsidentin. Vous avez accepté cette motion. 
 


